An den

Gemeindevorstand

der Gemeinde Schenklengsfeld

Rathausstraße 2

36277 Schenklengsfeld

Anmeldung der Nutzung des Bürgerhauses Schenklengsfeld

Anmelder einschl. Anschrift des Verantwortlichen:

     
     
     
     
     
     
     
Art der Nutzung:

     
 FORMCHECKBOX 
 Bürgerhaus inkl. Küche

 FORMCHECKBOX 
 Bürgerhaus ohne Küche
 FORMCHECKBOX 
 Spülmaschine
Nutzung
vom
     
Uhrzeit ab
     

bis
     
Uhrzeit bis
     
Bemerkungen:

     
     
     
Die in der Anlage beigefügte Hausordnung habe ich zur Kenntnis genommen.

Vor Antragsabgabe bitte den gewünschten Termin mit Herrn Volkenand 

(Tel.: 0 66 29/92 02-18 oder E-Mail: hauptamt@schenklengsfeld.de) absprechen.

     








     




Ort, Datum







Unterschrift

Hausordnung

1. Die Benutzung der Gemeinschaftseinrichtungen setzt voraus, dass der Benutzer ausreichende Kenntnisse über die Handhabung der vorhandenen Maschinen und Geräte besitzt.

2. Alle Benutzer der Gemeinschaftshäuser und ihrer Einrichtungen sind verpflichtet, in allen Räumen Ordnung und Sauberkeit zu wahren und die Einrichtungen zu schonen. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Gemeinde Schenklengsfeld durch die Benutzung im Rahmen der Überlassung entstehen.

3. Die Gemeinde Schenklengsfeld überläßt die Räume, Geräte, das Mobiliar und die sonstigen Einrichtungen der Gemeinschaftshäuser in einem benutzbaren Zustand. Der Benutzer übernimmt die Räume in dem Zustand, in dem sie sich befinden und ist verpflichtet, die Räume einschl. Fußböden sowie die Geräte und sonstigen Einrichtungen jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnungsmäßige Beschaffenheit zu prüfen. Es muss sichergestellt sein, dass schadhafte Räume, Geräte und sonstige Einrichtungen nicht benutzt werden. Der Benutzer hat bei der Übergabe festgestellte bzw. durch die Benutzung entstandene Schäden unverzüglich dem Hauswart zu melden.

4. Den Anordnungen des Hauswarts oder eines Gemeindebeauftragten ist Folge zu leisten.

5. Mit Strom, Gas, Wasser und Brennstoffen ist sparsam und wirtschaftlich umzugehen.

6. Für abhandengekommene Garderobe und Sachgegenstände wird seitens der Gemeinde keine Haftung übernommen.

7. Fundsachen sind beim Hauswart bzw. der Gemeindeverwaltung abzugeben.

8. Abfälle jeglicher Art sind von den Benutzern mitzunehmen.

Der Gemeindevorstand

Gensler, Bürgermeister

